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Die Einwohnergemeinde Arni beschliesst gestützt auf das Volksschulgesetz des Kantons Bern 
vom 19.03.1992, Art. 14d bis 14h  

1. Allgemeine Bestimmungen 
 
Zweck Art. 1  

1 Die Tagesschule ist eine nach kantonalem Recht freiwillige, pädagogi-
sche Institution zur familienergänzenden Kinderbetreuung, welche in die 
Volksschule integriert ist. 

 

 
Organisation Art. 2  

1 Die Gemeinde Arni organisiert eine Tagesschule, wenn eine genügende 
Nachfrage besteht. Es sind mindestens zehn Anmeldungen pro Modul 
nötig. 

2 Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, können Tages-
schulmodule auch bei ungenügender Nachfrage angeboten werden. 

3 Andere Gemeinden können sich dem Angebot anschliessen. Mit den 
Gemeinden wird eine Vereinbarung abgeschlossen. 

 

 
Verordnung Art. 3  

1 Der Gemeinderat erlässt im Rahmen dieses Reglements eine Tages-
schulverordnung mit Detailbestimmungen zu folgenden Themen: 

- Anmeldung und Abmeldung 

- Ausschluss 

- Elterngebühren 

- Tagesschulleitung 

- Anstellung Betreuungspersonen und Köche bzw. Köchinnen 
 
 
Angebot Art. 4  

Die Tagesschule bietet eine Betreuung für Schul- und Kindergartenkin-
der der Schule Arni-Landiswil ausserhalb der Unterrichtszeit und über 
den Mittag.  

 
 
 

2. Kosten 
 
Elternbeitrag Art. 5  

1 Die Elterngebühren berechnen sich auf Grundlage der kantonalen Ta-
gesschulverordnung. Die Eltern müssen Einkommen und Vermögen 
nachweisen, ansonsten wird der Maximaltarif angewendet.  

  

2 Die Gebühren für die Mahlzeiten betragen zwischen CHF 6.- bis 12.-. 
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Fehlbetrag Art. 6  
1 Die beteiligten Gemeinden Arni und Landiswil tragen den Fehlbetrag 
zu gleichen Teilen. Die Anzahl der Kinder je Gemeinde ist nicht mass-
gebend. 

 
 

3. Organisation 
 
Aufsicht / Leitung Art. 7  

1 Die Tagesschule steht unter der Aufsicht der Schulkommission Arni-
Landiswil. 
 

 2 Die Schulkommission wählt die Tagesschulleitung. Diese ist für die pä-
dagogische Leitung der Tagesschule zuständig. Die Leitung der Tages-
schulangebote ist durch eine Person mit abgeschlossener pädagogi-
scher oder sozialpädagogischer Ausbildung wahrzunehmen. 

 
 3 Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen erfolgt nach Möglichkeit 

durch pädagogisch oder sozialpädagogisch ausgebildetes Personal. 
Kann kein pädagogisch ausgebildetes Personal gefunden werden, wird 
die Betreuung von in der Kinderbetreuung erfahrenen Personen über-
nommen. 

 
 4 Administrative Arbeiten werden von der Einwohnergemeinde Arni aus-

geführt. 
 
 
Räumlichkeiten Art. 8 

Die Angebote der Tagesschule finden in den Innen- und Aussenräume 
der Schule Arni-Landiswil statt. 

 
 
Anstellung Art. 9 

1 Die Schulkommission Arni-Landiswil ist für die Anstellung der Betreu-
ungspersonen zuständig und schliesst mit ihnen einen Vertrag ab. 

 
 2 Die Anstellungsbedingungen des Tagesschulpersonals richten sich 

nach den personalrechtlichen Bestimmungen der Gemeinde Arni.  
 
 

4. Schlussbestimmung 
 
 
Inkrafttreten Art. 10 

Dieses Reglement tritt per 1. August 2024 in Kraft und ersetzt das Reg-
lement über den Betrieb eines Mittagstisches. 

 
 
Genehmigung / Ände-
rung 

Art. 11  
Genehmigung und Änderung des Reglements bedarf der Zustimmung 
der Gemeinderäte aller angeschlossenen Gemeinden. 
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Genehmigung 
 
Das vorliegende Reglement der Einwohnergemeinde Arni wurde an der Gemeindeversammlung 
vom 19. Juni 2024 genehmigt. 
 
3508 Arni, 24. Juni 2024 

 

GEMEINDEVERSAMMLUNG ARNI 
Der Gemeindepräsident Die Gemeindeschreiberin 
 
sig. sig. 
 
Simon Liechti   Stephanie Beer 
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Auflagezeugnis 
 
Die Unterzeichnende Gemeindeschreiberin von Arni bescheinigt hiermit: 
 

1. Das Tagesschulreglement lag vom 17. Mai 2024 bis am 19. Juni 2024 bei der Gemeinde-

verwaltung Arni öffentlich auf. Die Auflage wurde im Anzeiger Konolfingen Nr. 20 vom 16. Mai 
2024 und Nr. 24 vom 13. Juni 2024 bekanntgegeben.  
 

2. Das Tagesschulreglement wurde durch die Gemeindeversammlung Arni am 19 Juni 2024 
genehmigt. 

 
3. Gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung wurde während der gesetzlichen Frist von 

30 Tagen keine Beschwerde erhoben. 
 
 

3508 Arni, 22. Juli 2024 Gemeindeverwaltung Arni 
 Die Gemeindeschreiberin 
 
 sig. 
 
 Stephanie Beer 


